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Praxisanleitung in der Pflege

Berufspädagogische Zusatzqualifikation von Praxisanleitern und Praxisanleiterinnen in der
Pflege nach § 4 (3) PflAPrV
Praxisanleitung in der Pflege gestaltet sich heutzutage komplex und herausfordernd. Es bedarf neben der
Freude an der Mitgestaltung von praktischer Ausbildung, Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen
usw. vor allem auch sicherer beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten, z. B. zu gesetzlichen
Rahmenbedingungen, aktuellen Ansätzen aus Lerntheorie und Pflegepädagogik,  Strukturen und
Anforderungen in unterschiedlichen Pflegesettings.

Mit einem erfahrenen Team von Dozentinnen und Dozenten vermitteln wir im Rahmen der
berufsbegleitenden Weiterbildung zur Praxisanleitung all das, was gelingende Praxisanleitung braucht.
Zudem bieten wir mindestens zweimal jährlich 24-Stunden-Fortbildungen (Kompaktseminar bzw.
Kombinationsangebote) für Praxisanleiter:innen an bzw. organisieren diese auf Anfrage im Inhouse-Format.

In dem praxisorientierten Lehrgang (300 Std.) stehen folgende Themenkomplexe im Mittelpunkt:

Praxis der Anleitung/Pflegepädagogik
Organisation und Reflexion der Anleitung
Kommunikation und Gesprächsführung
Rechtliche Grundlagen für Ausbildung und Anleitung

Dauer und Struktur
Ca. 9 Monate, berufsbegleitend

https://www.spi-fachschulen.de/weiterbildungen-schulungen/pflege-gesundheitswesen/fortbildungen-fuer-praxisanleiterinnen
https://www.spi-fachschulen.de/weiterbildungen-schulungen/pflege-gesundheitswesen/fortbildungen-fuer-praxisanleiterinnen
https://www.spi-fachschulen.de/
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300 Stunden, Theorie und Praxisaufträge, zusätzlich 40 Stunden Praktikum
Wöchentlicher Seminartag Freitag 8:00 bis 15:15 Uhr
Eine Blockseminarwoche Montag bis Freitag, jeweils 8:00 bis 15:15 Uhr

Abschluss
Präsentation – Kolloquium
Zertifikat

Termine
18. September 2026 bis 25. Juni 2027

Kosten
Kursgebühren 2200 Euro gesamt (oder in acht Teilbeträgen zu 275 Euro)
Aufwendungen für Weiterbildungen sind steuerlich absetzbar
Anerkennung der Weiterbildung nach dem Berliner Bildungszeitgesetz

Aufnahmevoraussetzungen
Staatliche Anerkennung in einem Pflegefachberuf (Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege)
Mindestens ein Jahr Berufspraxis als staatlich anerkannte Pflegefachkraft in den letzten fünf Jahren

Bewerbungsunterlagen
Tabellarischer Lebenslauf
Kopie der staatlichen Anerkennungsurkunde
Nachweise über die Berufstätigkeit (siehe oben)

Kontakt
Nadine Schröder
030 2593739-17
nadine.schroeder(at)stiftung-spi.de

https://www.spi-fachschulen.de/

